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Jorg Fisch

DEMOKRATIE UND UNGLEICHHEIT

IM BLICKFELD

Auch demokratische Wahlen kénnen undemokratisch sein

Demokratie ist ein wandelbarer Begriff.- Die Formel vom allgemeinen, gleichen,
direkten und geheimen Wahlrecht hat auch heute noch einige Brisanz, und zwar
nicht nur in Diktaturen, sondern selbst da, wo die Demokratie tief verankert ist.

Der schliesslich doch noch geordnete
und allseits respektierte Ausgang der letzten US-
Prisidentenwahl war ein Sieg der Rechtsstaatlichkeit.
Die Beteiligten hielten sich an vor dem Spiel auf-
gestellte Regeln und vermieden dadurch Willkiir und
Anarchie.

Unter demokratietheoretischen Gesichtspunkten
war die Wahl jedoch problematisch. Gewihlt wurde
derjenige Kandidat, der von Anfang an weniger Stim-
men hatte. Betrachtet man die Prisidentenwahl als
Volkswahl, dann wurde der Wille des Volkes miss-
achtet. Es handelt sich aber weder um eine Volks-
noch um eine direkte Wahl. In den einzelnen Staaten
werden Wahlminner gewihlt, deren Zahl in den
bevélkerungsarmen Staaten relativ grosser ist als in
den bevélkerungsreichen. Die Wahlminner kiiren
den Prisidenten. Ihre Mehrheit, und nicht diejenige
der Wihlerstimmen, entscheidet.

Eine solche Wahl ist nicht uneingeschrinkt demo-
kratisch. Unter Demokratie soll hier einerseits die
gleichmissige Verteilung der politischen Macht unter
allen Angehéorigen eines Gemeinwesens bei Wahlen
und Abstimmungen verstanden werden, dass jede
Stimme gleiches Gewicht hat, andererseits die Gel-
tung des Mehrheitsprinzips. Ausser Betracht bleibt
zunichst die Frage, welche und wie viel Macht de-
mokratisch ausgeiibt wird.

Ungleiches Wahlrecht damals

Der zugrundeliegende Gedanke hat sich in der For-
mel vom allgemeinen, gleichen, direkten und gehei-
men Wahlrecht niedergeschlagen, die in den Wahl-
recheskimpfen des 19. und 20. Jahrhunderts all-
mihlich durchgesetzt wurde. Vielfiltige Hindernisse
waren zu iiberwinden. Am radikalsten war die Un-
gleichheit zunichst bei der Frage der Allgemeinheit.
Im Ancien régime war der grosste Teil der Bevolke-
rung ganz vom Wahlrecht ausgeschlossen. Wihrend
die Minner dieses Recht im Verlauf des 19. Jahr-
hunderts in den meisten Staaten Europas erlangten,
blieben die Frauen bis zum 20. Jahrhundert ausge-
schlossen.
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Selbst wenn das Wahlrecht einmal allgemein war,
so brauchte es deswegen noch lange nicht gleich zu
sein. Die bislang privilegierten Gruppen fanden viele
Wege, um ihrer eigenen Stimme grosseres Gewicht zu
sichern. So etwa das Klassenwahlrecht, von dem die
bis 1918 bestehende preussische Ausformung am
berithmtesten geworden ist. Die Wahlberechtigten
(alle Minner) wurden in drei nicht nach Kopfzahl,
sondern nach Steuerleistung gleich grosse Gruppen
eingeteilt, von denen jede die gleiche Zahl von Ab-
geordneten wihlen konnte. Die Stimme eines Rei-
chen hatte dadurch im Schnitt etwa das siebzehn-
fache Gewicht der Stimme eines Armen.

Auch indirekte Wahlverfahren boten eine Mag-
lichkeit, das gleiche Gewicht jeder einzelnen Stimme
zu unterlaufen. Die Wahlberechtigten wihlten Wahl-
minner, die dann erst die Abgeordneten oder die
Amtsinhaber bestimmten.

Die krasseste Methode zur Durchbrechung der
Gleichheit war die offene Stimmabgabe. Diese diente
der Reproduktion der gesellschaftlichen Machtver-
hiltnisse: Gutsbesitzer oder Unternehmer konnten
ihre Tagelohner, Pichter oder Arbeiter als sprich-
wortliches Stimmvieh zur Urne fiithren. Auch dieses
Verfahren wurde nur langsam beseitigt, z.B. in
Deutschland 1871, in Grossbritannien 1872 und in
Osterreich 1907.

Ungleiches Wahlrecht heute

Die Formel vom allgemeinen, gleichen, direkten und
geheimen Wahlrecht hat aber auch heute noch Bri-

-sanz, selbst da, wo die Demokratie tief verankert ist.

Letztlich unlésbare Schwierigkeiten ergeben sich
bei der Allgemeinheit. Auch heute werden bestimmte
Anforderungen an Alter, Zurechnungsfihigkeit und
Herkunft gemacht. Ausschlusskriterien, die heute als
selbstverstindlich erscheinen, kénnen morgen als
ungerechtfertigte Ungleichheit empfunden werden.

Wichtiger sind Einschrinkungen der Gleichheit
im Sinne eines ungleichen Gewichts der Stimmen.
Hier bestehen Unterschiede, die selten wahrgenom-
men werden. Sie finden sich vor allem in parlamen-
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tarischen Organen féderalistischer Staaten. Prototyp
dafiir ist der US-Senat, dem der Schweizer Stinderat
weitgehend nachgebildet ist. In Kalifornien leben
33872000 Menschen, in Wyoming 494 000. Beide
Staaten wihlen je zwei Senatoren. Also hat eine
Stimme in Wyoming 69 mal mehr Gewicht als in
Kalifornien. Der Kanton Ziirich hat 1210500 Ein-
wohner, wihrend der Kanton Uri 35400 Menschen
zihlt — beide haben zwei Stinderite; mithin hat Uri
das 34fache Gewicht von Ziirich.

Weniger wichtig sind heute indirekte Wahlverfah-
ren, obwohl die US-Prisidentenwahlen zeigen, dass
auch dieses Instrument zur Ungleichverteilung des
Stimmengewichts durchaus noch eine Rolle spielt.

Keine Rolle mehr spielt in gefestigten Demokra-
tien die Frage der geheimen Stimmabgabe. Freilich
gilt das nur auf der Ebene des Gesamtstaates. In der
Schweiz ist auf Gemeindeebene die offene Stimm-
abgabe noch verbreitet.

Hilt man sich an den eingangs aufgestellten Mass-
stab fiir Demokratie, so kann also auch heute selbst
in den traditionellen Demokratien nur mit Vor-
behalten von einer solchen Staatsform die Rede sein.
Wie lassen sich die Begrenzungen erkliren? Lassen
sie sich auch rechtfertigen?

Die geschilderten Einschrinkungen haben die
Folge, dass in einem gewissen Mass das Mehrheits-
prinzip aufgehoben wird. Man kann dies als unde-
mokratisch bezeichnen; man kann aber auch von
Minderheitenschutz sprechen. In solch pauschaler
Form kénnen beide Einschitzungen in die Irre
fithren. Von einer Minderheit in einem schiitzens-

Generell dient weder der US-Senat
noch der Schweizer Standerat

dem Minderheitenschutz.

werten Sinne pflegt man nur in ganz bestimmten
Zusammenhingen zu sprechen: Wenn sich eine Be-
volkerungsgruppe in einem Staat durch langfristig
gleichbleibende und im normalen Leben relevante
Merkmale vom Rest der Bevélkerung unterscheidet,
insbesondere durch Sprache, Religion oder Abstam-
mung und allenfalls noch durch Hautfarbe oder Le-
bensweise. Generell dient weder der US-Senat noch
der Schweizer Stinderat dem Minderheitenschutz:
Schwarze oder Hispanics sind im Senat noch weniger
iibervertreten als Reprisentanten der sprachlichen
Minderheiten im Stinderat. Dass in diesem die Ka-
tholiken seit jeher besser vertreten sind als die Pro-
testanten, ist mehr dem Zufall zu verdanken, dass die
kleinen Kantone historisch betrachtet iiberwiegend
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katholisch waren, und niemand hat es fiir nétig be-
funden, den Protestanten zusitzliche Stinderatssitze
zu verschaffen.

Vordemokratische Einschrankungen
der Demokratie

Die geldufigen Einschrinkungen der Demokratie
sind nur hochst selten das Ergebnis bewusster An-
strengungen zum Minderheitenschutz. In der Regel
wird man sie auf andere Konstellationen zuriick-
fiihren konnen. Viele der heute noch bestehenden
Ungleichheiten erinnern daran, dass Staaten oft
durch den — freiwilligen oder erzwungenen — Zusam-
menschluss bereits bestehender politischer Einheiten
oder Gebietskdrperschaften entstehen. Diese wollen
nicht den in ihnen lebenden Individuen, sondern
sich selbst, als Organisation oder Gemeinschaft,
mdoglichst grosse Unabhingigkeit sichern. Dem die-
nen die Einschrinkung der Kompetenzen des Zent-
ralstaats und die Behandlung der untergeordneten
Gebietseinheiten als Individuen in dem Sinne, dass
bei Fragen, die den Gesamtstaat betreffen, jede Ein-
heit gleiches Stimmgewicht hat oder die kleinen
zumindest iiberreprisentiert sind. Diese Verhiltnisse
sind besonders deutlich bei internationalen Organi-
sationen, in denen jeder Staat eine Stimme hat, mit
der Folge, dass China mit 1260750000 und das
pazifische Tuvalu mit 11000 Einwohnern gleiches
Gewicht haben, was bedeutet, dass das Gewicht eines
Chinesen 114 614-mal geringer ist als dasjenige eines
Bewohners von Tuvalu (oder 175-mal geringer als das
eines Schweizers). Nimmt man die Uno oder einen
foderalistischen Staat als Resultat des Vereinigungs-
willens von Individuen, sind solche Regelungen
absurd und ungerecht. Betrachtet man hingegen
Staaten bzw. Gliedstaaten als die grundlegenden Ein-
heiten, dann kommt das Gleichheitsgebot fiir diese
vor dem Gleichheitsgebot fiir Individuen.

Es liegt auf der Hand, dass solche Ungleichheiten
zwischen Individuen umso schwerer zu rechtfertigen
sind, je linger sie bestehen und je enger die ur-
spriinglichen Gebietskorperschaften zusammenwach-
sen, je mehr Kompetenzen der Zentralstaat erhiilt.
Ein zentralistischer Weltstaat auf der Basis einer
Stimme pro Einzelstaat wire fragwiirdiger als eine
beinahe machtlose Uno. Andererseits spielt die Tra-
dition eine wichtige Rolle. Was lange besteht, wird
nicht angefochten, auch wenn es einer kritischen
Priifung nicht unbedingt standhalten wiirde. Die Er-
innerung an seine eigene fragwiirdige demokratische
Legitimation wird Prisident Bush kaum den Schlaf
geraubt haben, nachdem er seinem Kollegen Arafat
eine solche Legitimation abgesprochen hatte — ver-
mutlich wird er dabei gar nicht an sich selbst gedacht
haben.
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Rein formal bedeutet jede Einschrinkung des de-
mokratischen Gleichheitsprinzips, dass eine Minder-
heit im Vergleich zur Mehrheit gestirke wird. Inhalt-
lich betrachtet hingegen besteht vom Zustandekom-
men und der Wirkung solcher Ungleichheiten her
gesehen ein fundamentaler Unterschied.

Postdemokratischer Minderheitenschutz

In den bisher betrachteten Fillen ging es nicht
darum, Minderheiten vor Diskriminierung zu schiit-
zen, sondern um die Sicherung von Minderheiten-
privilegien. Die Minderheiten agierten aus einer Po-
sition der Stirke heraus und konnten dadurch ihre
bisherige privilegierte Stellung ganz oder teilweise
wahren. Der Minderheitenschutz ist eine postdemo-
kratische Erscheinung. Er setzt die Demokratie vo-
raus und tritt an, um deren Schwichen und Nachteile,
insbesondere die Auswirkungen des Mehrheitsprin-
zips zu beheben oder wenigstens abzumildern. Wie
verhalten sich pri- und postdemokratische Ein-
schrinkungen der Demokratie zueinander? Zu ver-
muten ist, dass sie im Normalfall nur schwer oder gar
nicht miteinander vereinbar sind. Denn bei ersteren
geht es um die Erhaltung von Privilegien, bei letzte-
ren um den Abbau von Diskriminierungen. Diese
Diskrepanz gilt in der Praxis insbesondere fiir das
Verhiltnis zwischen Féderalismus und Minderhei-
tenschutz. Historisch betrachtet ist Foderalismus der
Preis fiir eine Staatsbildung aus bislang voneinander
ganz oder teilweise unabhingigen politischen Einhei-
ten. Diese, insbesondere die kleineren, kniipfen ihre
Zustimmung an die Gewihrung von Privilegien.
Theoretisch lisst sich der Prozess umkehren: Ein
Einheitsstaat gewihrt bislang vollig gleichgeschalte-
ten Provinzen Autonomie und schafft eine Vertre-
tungskorperschaft, in der die kleineren Einheiten ge-
geniiber den grosseren iiberreprisentiert sind. Als
Rechtfertigung dafiir dient der Minderheitenschutz.
Doch damit wird ein pridemokratisches Mittel zur
Erreichung eines postdemokratischen Zieles einge-
setzt. Féderalismus dient nicht notwendig dem Min-
derheitenschutz, und er ldsst sich im Grunde nur his-
torisch, jedenfalls nicht demokratietheoretisch recht-
fertigen. Minderheitenschutz muss direkt bei den
Giitern einsetzen, die gegen Mehrheitsentscheide
geschiitzt werden sollen und sie solchen Entscheiden
ganz oder teilweise entziehen.

Schlussfolgerungen

Aus diesem Befund lassen sich hochst unterschied-
liche Schlussfolgerungen ziehen.

1. Man betrachtet die Demokratie, mit Gleich-
heitsgrundsatz und Mehrheitsprinzip als zentralen
Grundlagen, uneingeschrinkt als einzig legitime
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Staatsform. Alles, was sie einschrinkt, ist zu beseiti-
gen. Infolgedessen miissen nicht nur Staaten, die in
den Augen der so genannten aufgeklirten Weltmei-
nung keine Demokratien sind, reformiert werden,
sondern auch die traditionellsten und unangefoch-
tensten Demokratien wie die USA und die Schweiz —
hier miissten beispielsweise Stinderat und Stinde-
mehr, dort Senat und Prisidentenwahlverfahren
abgeschafft werden —, ganz zu schweigen vom briti-
schen Oberhaus.

2. Eine differenziertere Analyse unterscheidet
zwischen illegitimen, weil Ungleichheit erhaltenden
oder verstirkenden und legitimen, weil die Gleich-
heit férdernden Massnahmen. Erstere sind pridemo-

Der Minderheitenschutz
ist eine

postdemokratische Erscheinung.

kratisch, wihrend postdemokratische Massnahmen
in der Regel gleichheitsférdernd sind. Auch bei einer
solchen Vorgehensweise werden die meisten Staaten
der Welt, ob sie nun derzeit als Demokratien gelten
oder nicht, einschneidende Verinderungen durch-
fiithren miissen.

3. Ein weiterer Ansatz betrachtet die Demokratie
als zwar wichtiges, aber nicht als das absolut héchste
oder gar einzige Ziel und die ausschliessliche Legi-
timationsgrundlage staatlicher Organisation. In der
Praxis stehen neben dem Gleichheits- und dem
Mehrheitsprinzip andere Prinzipien, die sich ihren
Platz bislang bewahrt haben und wahrscheinlich
auch weiterhin bewahren werden. Zentrales Ziel ist
nicht formale Demokratie, sondern das friedliche
Zusammenleben der Menschen in einem politischen
Gemeinwesen. Was dafiir erforderlich ist, muss in
jedem Einzelfall konkret bestimmt werden. Wer diese
Sichtweise iibernimmt, muss bereit sein, auch Ein-
schrinkungen der Demokratie zu akzeptieren, vorii-
bergehend oder auf Dauer, wenn solche Einschrin-
kungen den Staatszweck fordern. Die Suche nach
méglicherweise gerechtfertigten Einschrinkungen muss
bei den klassischen Demokratien ansetzen. Was sol-
chen Staaten zugestanden wird, muss erst recht anderen,
jingeren und in der Regel als weniger demokratisch gel-
tenden Staaten zugestanden werden. 4

Jore FiscH, 1947 in St. Gallen geboren, ist seit 1987 Ordinarius
fiur allgemeine neuere Geschichte an der Universitat Zirich.
Zuvor hatte er u.a. Professuren inne an den Universitaten Biele-
feld und Mainz. Er ist Autor zahlreicher Biicher u.a. iber die
Geschichte Sidafrikas.



	Demokratie und Ungleichheit : auch demokratische Wahlen können undemokratisch sein

